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RS OGH 1983/6/15 1Ob670/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

ABGB §932 IIa

ABGB §932 V

ABGB §1052 B1

ABGB §1170

Rechtssatz

Wurde eine aus mehreren Geräten bestehende Großkücheneinrichtung unter Verantwortung des Lieferanten für die

funktionsgerechte Aufstellung aller Geräte bestellt und weist ein Gerät erhebliche, aber verbesserungsfähige

Einschränkungen seiner Gebrauchsfähigkeit auf, wird der gesamte Betrag bis zur Durchführung der geforderten

Verbesserung nicht fällig.
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